
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/11/29 1Ob456/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.11.1961

Norm

AHG §1 Cd6

Rechtssatz

Amtshaftungsklage einer Witwe, die behauptet, infolge unrichtiger Auskunft eines Beamten des Landesinvalidenamtes

ihre Witwenbeihilfe (bzw deren Abfertigung) verloren zu haben, weil sie sich auf Grund dieser Auskunft neuerlich

verehelichte.
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